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1 Selbstverständnis 

In unserem im Schuljahr 2007/2008 beschlossenen Leitbild heißt es zum Bereich Lernkultur, 

individuelle Profilbildung, Leistung: 

„Wir sind alle lern- und leistungsbereit. Wir motivieren uns gegenseitig dazu, unsere indivi-

duellen Möglichkeiten zu nutzen: unsere Stärken zu stärken, unsere Schwächen zu schwä-

chen. Begabung ist eine soziale Verpflichtung.“ 

Daraus ergibt sich unser Selbstverständnis von Förderung: Wir möchten den Schülerinnen 

und Schülern Freude an den eigenen Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. Sie sollen mer-

ken, dass sie mit dem nötigen Einsatz und der richtigen Hilfe zu Leistungen fähig sind, die sie 

sich vielleicht zunächst nicht zugetraut haben. Förderung bedeutet für uns aber auch, den 

Lernenden zu verdeutlichen, dass sie Teil einer Gemeinschaft sind, die davon lebt, dass Indi-

viduen sich mit ihren Fähigkeiten für die Gestaltung der Gemeinschaft einsetzen. 

Wir möchten die Lernenden ermutigen, sich eigene Ziele zu setzen und ihnen dabei helfen, 

Wege zur Erreichung dieser Ziele zu finden. Dies spiegelt sich auch in unserem Leitbild zum 

Bereich Schulklima wider: 

„Wir begegnen einander respektvoll in einer angstfrei zu gestaltenden Umgebung. Wir ent-

wickeln im Dialog gemeinsam Ziele. Dabei pflegen wir eine positive Streitkultur. Selbstbe-

stimmung ist uns ebenso wichtig wie die Fähigkeit zur Selbstkritik.“ 

Damit haben wir uns den Auftrag gegeben, die Schülerinnen und Schüler individuell wahrzu-

nehmen, die Lernenden zur Reflexion anzuregen und an gemeinsam gesteckten Zielen in 

vielfältigen und sehr unterschiedlichen Fördermaßnahmen zu arbeiten. 

Besonders wichtig ist uns entsprechend unserem Leitbild die Einbindung von Familie und 

Umwelt, denn nicht alle Bereiche der Förderung können von und in der Schule abgedeckt 

werden. Voraussetzung für eine gelingende Förderung des Individuums ist dabei die vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit der beteiligten Menschen, sodass für das einzelne Kind ein gut 

aufeinander abgestimmter Rahmen der Förderung entsteht. In unserem Leitbild haben wir 

dieses Grundverständnis unseres Handelns folgendermaßen formuliert: 

„Wir legen besonderen Wert auf eine vertrauensvolle und kontinuierliche Zusammenarbeit 

mit Eltern und Erziehungsberechtigten. Wir öffnen uns unserer Umwelt und beziehen sie ins 

Schulleben ein, dabei kooperieren wir mit unserer Gemeinde, Firmen, Institutionen und Ver-

einen in unserer Region.“ 



Wir möchten unsere Schülerinnen und Schüler aber nicht nur bei der Entwicklung fachlicher 

Kompetenzen unterstützen. Bei der Arbeit am Schulprogramm an unserer Schule wurde 

deutlich, dass uns besonders auch die Förderung sozialer Kompetenzen und die Übernahme 

gesellschaftlicher Verantwortung am Herzen liegen. Im Leitbild steht: 

„Wir setzen uns mit den Anforderungen in der heutigen Welt kritisch auseinander. Wir leben 

deshalb an unserer Schule die Werte, die in einer demokratischen, toleranten und sozialen 

Gesellschaft gefordert sind. Wir ächten Diskriminierung aller Art und gehen mit Zivilcourage 

dagegen vor. Wir handeln ökologisch verantwortungsbewusst.” 

Diese angestrebten Werte müssen sich auch in der Gestaltung des Unterrichts wiederfinden. 

Methodentraining, Sozialtraining und Unterrichtsgestaltung mit kooperativen Unterrichts-

methoden bieten uns Möglichkeiten, die Schülerinnen und Schüler in diesem Rahmen indivi-

duell zu fördern und zu fordern. Denn unser Leitmotto lautet: 

KGS Kirchweyhe – Wir wollen´s wissen! 

 

2 Erhebung der Lernausgangslage und Dokumentation der individuellen 

Lernentwicklung 

Alle Schülerinnen und Schüler sollen mit individuellen Zielen und Maßnahmen durch die 

Schulzeit begleitet werden, die im Dialog erörtert und evaluiert werden. Um dies leisten zu 

können, muss die Lernausgangslage im 5. Schuljahrgang erhoben und die individuelle Lern-

entwicklung in regelmäßigen Abständen überprüft und dokumentiert werden. An unserer 

Schule wird dies seit dem Schuljahr 2006/2007 getan. Die jeweils eingesetzten Bewertungs-

bögen sind jährlich schulintern evaluiert und angepasst worden. Die Grundlage des jetzigen 

Dokumentationsbogens ist in Zusammenarbeit mit den didaktischen Leitern der vier koope-

rativen Gesamtschulen im sog. Nordverbund (KGS Kirchweyhe, KGS Leeste, KGS Stuhr-

Brinkum, KGS Moordeich) entstanden. Der Bewertungsbogen wird aber in der jährlichen 

Evaluation durch die beteiligten Klassenlehrkräfte auf die Bedürfnisse der einzelnen Schulen 

verändert und weiterentwickelt. Bestandteile der Erhebung der Lernausgangslage und der 

individuellen Lernentwicklung sind das Arbeitsverhalten (AV), das Sozialverhalten (SV), das 

Arbeitstempo und fachliche und prozessbezogene Kompetenzen der Unterrichtsfächer 

Deutsch, Englisch und Mathematik. Seit dem Schuljahr 2010/2011 bringen die Schülerinnen 

und Schüler der 5. Klassen Dokumentationsunterlagen aus der Grundschule mit. Hier ergibt 

sich die dringende Notwendigkeit, sich mit den zugeordneten Grundschulen auszutauschen. 



Im folgenden Absatz 2.1 finden sich der zeitliche Ablaufplan und die Formblätter zur Doku-

mentation. Im 8. Schuljahrgang wird zusätzlich die bei VERA 8 erreichte Kompetenzstufe 

vermerkt. Bei besonders auffälligen Schülerinnen und Schülern wird von der Klassenlehrkraft 

ein Förderplan – eventuell in Zusammenarbeit mit einer Förderlehrkraft – angelegt, auf dem 

eine genaue Dokumentation von Fehlverhalten bzw. Problemen und die jeweils stattgefun-

dene Reaktion (Maßnahme) aufgeführt werden. Bei Absentismus (unentschuldigtes Fern-

bleiben vom Unterricht) ist ein Extrablatt zu führen. 

 

2.1 Individuelle Lernentwicklung und deren Dokumentation 

 



 



 

 

 

 

 

 



2.2 Verantwortlichkeiten 

Die Dokumentation der individuellen Lernentwicklung ist eine der Grundlagen der Unterrich-

tung und Beratung der Erziehungsberechtigten über die schulische Entwicklung ihres Kindes. 

Ergänzend zu den Regelungen der Grundsatzerlasse kann die Erörterung der individuellen 

Lernentwicklung auch in pädagogischen Dienstbesprechungen und in Teambesprechungen 

erfolgen. Es liegt in der Verantwortung der Klassenlehrkraft, dafür zu sorgen, dass die Eintra-

gungen der Fachlehrkräfte in den Dokumentationsbögen vollständig sind. Die Abstimmung 

über das Arbeits- und Sozialverhalten und das Arbeitstempo kann in Einzelgesprächen oder 

in einer Teamsitzung stattfinden, zu der die Klassenlehrkraft einlädt.  

Die Fachlehrkräfte weiterer Unterrichtsfächer (d. h. außer Deutsch, Mathematik und Eng-

lisch) sollen ihre Feststellungen zu besonderen Begabungen oder Fördernotwendigkeiten mit 

den Klassenlehrkräften besprechen und ggf. auf der Rückseite des Dokumentationsbogens 

notieren. Am Ende der Schulzeit verbleibt die Dokumentation der individuellen Lernentwick-

lung einer Schülerin bzw. eines Schülers in der Schule und wird ein Jahr nach Ablauf des 

Schuljahres, in dem diese die Schule (oder bei organisatorisch zusammengefassten Schulen 

die jeweilige Schulform) verlassen haben, aufbewahrt. Die Dokumentation enthält Aussagen 

zur Lernausgangslage und wird kontinuierlich fortgeschrieben. In der Dokumentation wer-

den, soweit erforderlich, Verabredungen zu Zielen und zur Umsetzung der Ziele festgehalten. 

Alle Lehrkräfte tragen zur Dokumentation der individuellen Lernentwicklung bei. 

 

2.3 Allgemeiner Nachteilsausgleich 

Der allgemeine Nachteilsausgleich in Form der Rücksichtnahme auf Beeinträchtigungen ist 

Grundprinzip des Unterrichts, Bestandteil der täglichen pädagogischen Praxis und damit 

nicht antragsgebunden. Eine Rücksichtnahme auf Beeinträchtigungen, z. B. durch Krankhei-

ten, ist daher im Unterrichtsalltag anzustreben. Da es sich bei Lese-, Rechtschreib- und Re-

chenfähigkeiten um Schlüsselqualifikationen handelt, ist die Beobachtung der individuellen 

Lernentwicklung in diesen Bereichen Aufgabe aller Lehrkräfte und aller Unterrichtsfächer. 

 

 

 

 

 



Regelungen zur Leistungsbewertung von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Her-

kunftssprache 

„Für Schülerinnen und Schüler, die auf Grund noch nicht ausreichender Kompetenzen in der 

deutschen und / oder in einer neu erlernten Fremdsprache keinen oder einen erschwerten 

Zugang zu bestimmten Aufgabenstellungen haben und so nicht ihr tatsächliches Leistungs-

vermögen abrufen bzw. nachweisen können, können die äußeren Bedingungen für mündli-

che oder schriftliche Leistungsfeststellungen u. a. wie folgt verändert werden: 

 zusätzliche Bearbeitungszeit 

 Verwendung spezieller Arbeitsmittel (z. B. Wörterbuch, auch in elektronischer Form) 

 personelle Unterstützung 

 alternative Präsentation von Aufgaben und Ergebnissen 

 alternative Leistungsnachweise (z. B. mündlicher statt schriftlicher Leistungsnachweis 

oder umgekehrt) 

 Bereitstellung von Verständnishilfen und zusätzlichen Erläuterungen 

 Exaktheitstoleranz 

 individuelle Leistungsfeststellung in Einzelsituationen 

Eine Senkung der Leistungsanforderungen ist hingegen nicht zulässig“ 

(Auszug aus dem Erlass „Förderung von Bildungserfolg und Teilhabe von 
Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache“, RdErl. d. MK v. 1.7.2014) 

 

2.4 Grundsätzliches zu Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) und Legasthenie 

Der Legasthenie liegt eine genetisch bedingte, vererbte und nicht durch äußere Einflüsse 

verursachte Wahrnehmungsverarbeitungsstörung zugrunde. Diese äußert sich vornehmlich 

im auditiven und / oder visuellen Bereich. Auch die Aufmerksamkeitsspanne legasthener 

Kinder weist in der Regel Defizite auf. Die Symptomatik zeigt sich häufig bereits in den ersten 

beiden Schuljahren. Einer Leserechtschreibstörung gehen teilweise bereits auffällige Sprach-

entwicklungsprobleme im Vorschulalter voraus. Im Vordergrund der Rechtschreibstörung 

steht die Vielzahl von Rechtschreibfehlern. Ein und dasselbe Wort kann in einem Text mehr-

fach und auf unterschiedliche Weise falsch oder auch als Wortruine geschrieben werden. 

Lesen und Rechtschreiben sind für die Betroffenen mit einer deutlich erhöhten Anstrengung 

verbunden. 

Die ICD-10 der WHO (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten / Kapitel V: 

Psychische und Verhaltensstörungen) beschreibt die Legasthenie als eine umschriebene, d. 



h. abgegrenzte Lese- und Rechtschreibstörung und ordnet sie als Entwicklungsstörung schu-

lischer Fertigkeiten ein. Hauptmerkmal ist eine ausgeprägte Beeinträchtigung in der Entwick-

lung der Lesefertigkeiten, die meist durch eine stark eingeschränkte basale Lesefertigkeit in 

Erscheinung tritt. Häufig sind Lesestörungen von Rechtschreibstörungen begleitet. Dabei 

wird davon ausgegangen, dass eine Rechtschreibstörung vorliegt, wenn die Rechtschreibleis-

tung um ein bestimmtes Maß unterhalb dessen liegt, was aufgrund des IQ zu erwarten ist (IQ 

> 70, Prozentrang < 10 %) Bei einer isolierten Rechtschreibstörung ohne Vorgeschichte einer 

Lesestörung liegt die Leseleistung, die sich durch Lesegenauigkeit und Leseverständnis defi-

niert, im Normbereich. Eine Rechtschreibstörung im Sinne der ICD-10 ist nicht erklärbar 

durch 

 eine unangemessene Beschulung 

 Defizite im Hör- und Sehvermögen 

 neurologische Störungen 

Die begabungsunabhängige Legasthenie / Dyslexie ist von der erworbenen Lese-

Rechtschreibschwäche (LRS), verursacht durch äußere Einflüsse wie z. B. körperliche Beein-

trächtigungen, Beschulung und / oder häusliches Umfeld, zu unterscheiden. Die Tipps für 

Lehrkräfte (siehe Absatz 2.4.1.6) zeigen eine Reihe von Möglichkeiten auf, die Probleme le-

gasthener Schülerinnen und Schüler im Unterricht zu berücksichtigen. Maßnahmen, die sich 

auf Prüfungssituationen (z. B. Klassenarbeiten) beziehen, sind dabei gesondert zu beachten. 

Grundsätzlich gilt, dass die Schule zwar für die Diagnose und Förderung lese-

rechtschreibschwacher Schülerinnen und Schüler zuständig ist. Sie darf jedoch nicht als The-

rapieeinrichtung verstanden werden. 

 

2.4.1 Ausgleichende schulische Maßnahmen bei LRS / Legasthenie und Dyskalkulie 
Rücksichtnahme – Nachteilsausgleich 

2.4.1.1 Nachteilsausgleich bei LRS 

„Ein Nachteilsausgleich ist in Niedersachsen Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen 

vorbehalten. Um aber den besonderen Problemen der Schülerinnen und Schüler mit Lern-

schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen gerecht zu werden, können Hilfen 

gewährt werden, die einem Nachteilsausgleich gleichkommen. Über die Gewährung dieser 

Hilfen im Sinne eines Nachteilsausgleichs ist jeweils für den Einzelfall zu entscheiden. Dabei 

sind, wie bereits erwähnt, pädagogische Erwägungen ausschlaggebend.“ 

(Auszug aus SVBL 5/2006) 



Hilfen im Sinne eines Nachteilsausgleichs für Kinder mit LRS (auch mit Rechenschwäche) 

können nur von der Fachlehrkraft beantragt werden. Liegen außerschulische Befunde vor, 

sollten die Eltern gebeten werden, der Schule Einblick zu gewähren, da sich hieraus wichtige 

Hinweise für die Schule ergeben können. In jedem Fall ist jedoch seitens der Schule zu prü-

fen, ob die beschriebene LRS-Problematik gleichermaßen im Unterricht auffällt und ob schu-

lische Fördermaßnahmen notwendig sind. Auch für die Gewährung von Maßnahmen wie 

Nachteilsausgleich und Abweichen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewer-

tung ist die Vorlage eines außerschulischen Gutachtens allein nicht ausreichend. Die Ent-

scheidung über diese Maßnahmen obliegt der Klassenkonferenz. Die Entscheidung darüber, 

ob schulische Maßnahmen eingeleitet werden, treffen die Lehrkräfte. Die Einholung eines 

außerschulischen Gutachtens darf nicht von den Erziehungsberechtigten verlangt werden, 

wohl aber empfohlen. 

 

„Der Nachteilsausgleich muss so beschaffen sein, dass er von den betroffenen Schülerinnen 

und Schülern und den Mitschülerinnen und Mitschülern in seiner Berechtigung und Ange-

messenheit angenommen werden kann und von den in Anspruch nehmenden Kindern nicht 

als diskriminierend bewertet wird.“ 

(Auszug aus SVBL 5/2008) 

 

2.4.1.2 Antrag auf Gewährung eines Nachteilsausgleichs (LRS) 

Der Antrag auf Gewährung eines Nachteilsausgleichs für einzelne Schülerinnen und Schüler 

wird durch die Fachlehrkraft auf der Klassenkonferenz gestellt und begründet. Die Entschei-

dung über den Antrag trifft die Klassenkonferenz; sie gilt für ein Schulhalbjahr. In einer zeit-

gleich stattfindenden Förderung soll an den Lese-Rechtschreibschwierigkeiten der Schülerin 

bzw. des Schülers gearbeitet werden, um Fortschritte zu ermöglichen. Bei erheblichen LRS-

Problemen sind besondere Maßnahmen – in der Regel als Einzelförderung – vorzusehen. 

Eine Verzahnung schulischer und außerschulischer Fördermaßnahmen ist anzustreben. Die 

Einzelheiten zum Nachteilsausgleich werden auf dem folgenden Formblatt festgehalten: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.1.2 Antrag auf Gewährung eines Nachteilsausgleichs (Dyskalkulie) 

 

 

 

 

 

 



2.4.1.3 Antrag auf Abweichen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung 

Nur wenn die im Rahmen des Nachteilsausgleichs angebotenen Maßnahmen ausgeschöpft 

wurden, sich jedoch als nicht ausreichend erwiesen haben, kann, wenn eine Versetzungsge-

fährdung droht, während der Förderphase zeitlich befristet von den Grundsätzen der Leis-

tungsbewertung der Rechtschreibleistung verzichtet werden. Diese Form des Nachteilsaus-

gleichs muss im Zeugnis vermerkt werden. Ein Antrag auf Abweichen von den allgemeinen 

Grundsätzen der Leistungsbewertung kann – wiederum auf Antrag der Fachlehrkraft – nur 

für die Unterrichtsfächer Deutsch und die der ersten und zweiten Fremdsprache gestellt 

werden. Für das Unterrichtsfach Mathematik ist dies nur im Primarbereich möglich. Die 

Maßnahme wird für ein Schulhalbjahr von der Klassenkonferenz beschlossen und auf dem 

folgenden Formblatt festgehalten. 

 

 

 

 

 

 



2.4.1.4 Nachteilsausgleich in besonderen Prüfungssituationen für Schülerinnen und Schüler 

mit Behinderungen und Migrationshintergrund (Vergleichs- und Abschlussarbeiten) 

„In den letzten Jahren hat sich Niedersachsen an zentralen Vergleichsarbeiten der Bundes-

länder beteiligt, zudem sind zentrale Abschlussarbeiten für die Förderschulen, Hauptschulen 

und Realschulen eingeführt worden. Vergleichs- und Abschlussarbeiten werden nach Mög-

lichkeit von allen Schülerinnen und Schülern, auch denen mit einem sonderpädagogischen 

Förderbedarf, zum gleichen Zeitpunkt angefertigt. Für einen Teil dieser Schülerinnen und 

Schüler mit Behinderungen der Sinne (Hören, Sehen) kann vorab ein Nachteilsausgleich vor-

genommen werden. Die Arbeiten werden rechtzeitig vor der Durchführung Lehrkräften aus-

gehändigt, die Textoptimierungen und Adaptionen für die Personengruppe der Schülerinnen 

und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen vornehmen. Voraussetzung hierfür 

ist, dass die Schülerinnen und Schüler, die für einen Nachteilsausgleich in Frage kommen, 

über die Mobilen Dienste der Landesschulbehörde und dem Kultusministerium benannt 

werden. Das Kultusministerium veranlasst die Bearbeitung der Aufgabenstellungen.“ 

(Auszug aus SVBL 5/2008) 
 

 

 

 

 



Für Abgangs- und Abschusszeugnisse gelten die allgemeinen Grundsätze der Leistungsbe-

wertung! Hier können also lediglich Hilfen im Sinne eines Nachteilsausgleiches gewährt wer-

den. Die im Erlass „Förderung von Bildungserfolg und Teilhabe von Schülerinnen und Schü-

lern nicht - deutscher Herkunftssprache“ (RdErl. d. MK v. 1.7.2014) unter Punkt 6 zur Leis-

tungsentwicklung und Leistungsbewertung getroffenen Aussagen besitzen auch für die zent-

ralen Abschlussarbeiten Gültigkeit: 

„Für Schülerinnen und Schüler, die auf Grund noch nicht ausreichender Kompetenzen in der 

deutschen und/oder in einer neu erlernten Fremdsprache keinen oder einen erschwerten 

Zugang zu bestimmten Aufgabenstellungen haben und so nicht ihr tatsächliches Leistungs-

vermögen abrufen bzw. nachweisen können, können die äußeren Bedingungen für mündli-

che oder schriftliche Leistungsfeststellungen … verändert werden.“ 

 

So wird u. a. auch auf die Bereitstellung von Verständnishilfen und zusätzlichen Erläuterun-

gen hingewiesen. Wie und in welcher Form die äußeren Bedingungen angepasst werden, 

ohne die Leistungsanforderungen zu ändern, liegt in der Entscheidung der Schule. Seitens 

des Niedersächsischen Kultusministeriums werden zentral keine Abschlussarbeiten in die 

Fremdsprachen übersetzt und den Schulen zur Verfügung gestellt. 

 

2.4.1.5 Hinweise für Erziehungsberechtigte 

Bei Vorliegen einer fachärztlichen Diagnose können auch Eltern einen Nachteilsausgleich 

beantragen. Die Entscheidung liegt in jedem Fall bei der Klassenkonferenz. Diese Diagnose 

umfasst die Stellungnahme 

 eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie, 

 eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder 

 eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über besondere Erfah-

rungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen verfügt. 

 

Kostenübernahme für eine außerschulische Förderung 

Teilleistungsstörungen wie Legasthenie oder Dyskalkulie werden zwar in der ICD-10 aufge-

führt, sind jedoch von den Krankenkassen nicht als Krankheiten anerkannt. Deshalb zahlen 

die Krankenkassen diese Therapien nicht. Sie übernehmen nur die Kosten für ursächlich oder 

als Folgeerscheinung auftretende organische oder psychische Erkrankungen. Eltern haben 



jedoch die Möglichkeit, nach § 35a des Jugendhilfegesetzes / SGB VIII beim Landkreis 

Diepholz einen Antrag auf Eingliederungshilfe und Kostenübernahme für eine außerschuli-

sche Förderung zu stellen. 

„Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn 

1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem 

für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und 

2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Be-

einträchtigung zu erwarten ist.“ 

 

Bei dem Antrag bedarf es 

 einer fachärztlichen Diagnose (s. o.) über eine drohende seelische Behinderung aufgrund 

der bestehenden LRS-Problematik (Diagnosen von Förderinstituten, die sich allein auf die 

Rechtschreibdiagnostik beschränken und kein psychologisches Gutachten enthalten, sind 

daher für die Antragstellung nicht ausreichend) 

 eines Berichts seitens der Schule (Vordruck des Landkreises) 

 einer Kopie der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung einschließlich eines 

Förderplans hinsichtlich schulischer Maßnahmen 

 Kopien der Zeugnisse der letzten beiden Schuljahre 

 

Liegen diese Unterlagen vor, entscheidet der Fachdienst Jugend / Landkreis Diepholz über 

die Kostenübernahme (neu ab 10/2011: Hausbesuch einer Sozialpädagogin bzw. eines Sozi-

alpädagogen; Gespräch mit dem Kind sowie mit den Erziehungsberechtigten). Testung und 

Therapie werden vom Landkreis / Fachdienst Jugend nicht mehr durchgeführt. 

 

2.4.1.6 Tipps für Lehrkräfte: Legasthenie und Unterricht 

Für den Unterricht können schon wenige der folgenden, individuell auszuwählenden Maß-

nahmen hilfreich sein: 

a) Allgemein 

 Sitzplatz mit geradem Blick auf die Tafel (vorn) 

 eher kurze Übungssequenzen anbieten, schriftliche Übungen reduzieren 

 klare, eindeutige Arbeitsaufträge stellen, diese vom Kind wiederholen lassen 



 übermäßiges Abschreiben vermeiden (zusätzliche Verschlechterung des Schriftbildes, 

Vermeiden von Zeitdruck) 

 Vorentlastung eines umfangreichen Tafelbildes, z. B. als Lückentext (Problem legasthener 

Kinder: Blickwechsel Tafel – Heft) 

 Hilfsmittel zulassen: PC zu Hause, wenn möglich auch in der Schule (Legastheniker arbei-

ten am PC konzentrierter und motivierter; feinmotorische Probleme wie Handschrift tre-

ten zurück; Rechtschreibhilfe nutzen lassen: Wörterbücher stellen eine Überforderung 

dar) 

 Hausaufgaben differenzieren (Zeitaufwand ist ohnehin höher; Aufgabenstellung anpas-

sen, Umfang / Schwierigkeitsgrad reduzieren) 

b) Schreiben 

 grundsätzlich mit einer Leerzeile schreiben lassen 

 bei Mitschriften Hilfen vorbereiten (Problem legasthener Kinder: gleichzeitiges Zuhören 

und Schreiben) 

c) Lesen 

 lautes Vorlesen nur nach Absprache mit der/dem Betroffenen 

 Lesen mit der Leseschablone (auch für andere leseschwache Kinder einführen) 

d) Arbeitsblätter 

 Arbeitsblätter mit gut lesbarer Schriftgröße bereitstellen (Century Gothic 14 oder Century 

Gothic 12 mit Zeilenabstand 1½ ) 

 Texte ggf. vergrößern, auf gute Lesbarkeit achten 

 überschaubare Arbeitsblätter anbieten; ggf. abknicken, um die Aufgaben zu gliedern (psy-

chologischer Effekt) 

 genügend Platz zur Bearbeitung der Aufgaben 

 Aufgabenstellung ggf. vorlesen; sicherstellen, dass sie verstanden wurde 

e) Speziell für das Unterrichtsfach Deutsch 

 Hilfsmittel zulassen: PC / Notebook; Rechtschreibhilfe nutzen lassen 

 Verzicht auf Diktate oder Diktate / Übungsdiktate je nach Kompetenzstufe als Lückentext 

vorbereiten oder inhaltliche Hilfen anbieten oder nur das Unterrichtsthema bewerten 

(zweifarbig korrigieren) und nicht jeden Fehler korrigieren; dies ist weder hilfreich noch 

motivierend 

 



f) Speziell für die Unterrichtsfächer in den Fremdsprachen (Beispiel Englisch) 

Der Schriftspracherwerb im Englischen baut von Beginn an auf der Wortbilderfassung auf. 

Gerade das Erkennen, Abspeichern und die Reproduktion von Wortbildern fällt Legastheni-

kern extrem schwer und wirkt sich sehr erschwerend auf das Vokabellernen aus. Beim Lesen 

englischer Texte oder Aufgabenstellungen muss eine Vielzahl von Einzelschritten bewältigt 

werden. Um eine korrekte Sinnentnahme sicherzustellen, sollten betroffene Schülerinnen 

und Schüler zu besonderer Sorgfalt beim Lesen angehalten werden, wofür sie eine ausrei-

chende Bearbeitungszeit benötigen. 

Ebenso stellt das Prinzip der Mündlichkeit für legasthene Schülerinnen und Schüler eine sehr 

hohe Anforderung dar. Daher sind auch Aufgaben zum Hörverständnis besonders problema-

tisch. Legastheniker können das gesprochene Wort häufig nicht mit seiner Bedeutung in 

Verbindung bringen und benötigen deshalb Visualisierungshilfen. Ebenso schwer fällt das 

Abspeichern der korrekten Artikulation. Ein zusätzliches Problem sind die zahlreichen short 

forms, die bereits im Anfangsunterricht vermehrt auftauchen. Von den Schülerinnen und 

Schülern sollte eine besondere Sorgfalt in Bezug auf das Schriftbild eingefordert werden, um 

sicherzustellen, dass Texte trotz einer hohen Fehlerquote lesbar sind. 

Auswahl an Maßnahmen: 

 geringere Gewichtung der Aussprache 

 bei Ausspracheproblemen Lautschrift ersetzen: „ssossitsch“ (Lautschrift ist für Legasthe-

niker eine zusätzliche „Sprache“ und daher nicht hilfreich) 

 Hörtexte vorentlasten; Aufgabenstellung differenzieren 

 Hörtexte in Klassenarbeiten separat präsentieren 

 genaues Lesen der Aufgabenstellung einfordern 

 Aufgabenstellungen stets durch Beispielsätze verdeutlichen 

 für zu Hause wörtliche Übersetzungen anregen 

 möglichst viele Visualisierungshilfen geben (Tafel, Skizzen, Karten usw.) 

 auch kleinste Fortschritte würdigen 

 Vokabeln vorsortieren (z. B. nach Aussprache oder Schreibweise); wiederkehrende Regeln 

sind für Legastheniker eine unverzichtbare Hilfe 

 Vokabelmenge auf das Notwendigste reduzieren; Lernwege vorgeben bzw. Methode an-

bahnen (z. B. kurze, einfache Texte mit neuen Vokabeln verfassen) 



 schriftliche Vokabeltests durch die mündliche Abfrage oder durch Zuordnungsaufgaben / 

Auswahlantworten – auch als Teilaufgabe – ersetzen (untere Schuljahrgänge) 

 grundsätzlich zu besonderer Sorgfalt anhalten und dafür auch ausreichend Zeit gewähren 

 

2.4.2 Sonderpädagogischer Förderbedarf 

„Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei den Schülerinnen und Schülern gegeben, die in 

ihren Entwicklungs-, Lern- und Bildungsmöglichkeiten so eingeschränkt sind, dass sie im Un-

terricht zusätzliche sonderpädagogische Maßnahmen benötigen.“ 

 

„Sonderpädagogischer Förderbedarf ist individuell unterschiedlich ausgeprägt und kann in 

verschiedenen Schwerpunkten vorliegen: Emotionale und Soziale Entwicklung, Geistige Ent-

wicklung, Hören, Körperliche und Motorische Entwicklung, Lernen, Sehen, Sprache.“ 

(Auszug aus dem Erlass „Sonderpädagogische Förderung“, RdErl. d. MK v. 1.2.2005) 

 

2.4.2.1  Verfahren zur Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs 

 Der Schulleiter veranlasst z. B. aufgrund eines Hinweises der Erziehungsberechtigten oder 

der Fachlehrkräfte das Erstellen eines Fördergutachtens. 

 Die beauftragte Lehrkraft und eine Förderlehrkraft erstellen ein Fördergutachten, die Er-

ziehungsberechtigten werden darüber in Kenntnis gesetzt. 

 Die Förderkommission (Schulleiter, Lehrkräfte, die das Gutachten geschrieben haben, 

Erziehungsberechtigte) tritt zusammen und berät auf der Grundlage des Fördergutach-

tens über den Förderbedarf. 

 Die Förderkommission spricht eine Empfehlung an die niedersächsische Landesschulbe-

hörde aus. 

 Die Niedersächsische Landesschulbehörde entscheidet. 

 

3 Fachunabhängige Förderung 

Voraussetzungen für die Lernentwicklung sind das Interesse an Neuem, die Motivation bzw. 

die Zuversicht der Lernenden, sich mit etwas Neuem auseinandersetzen zu wollen und zu 

können und die Kompetenz, quasi das Handwerkszeug, sich einem neuen Thema zu nähern, 

es zu strukturieren und schließlich zu verstehen. Ohne diese Voraussetzungen ist eine Förde-

rung sinnlos. Wir müssen den Kindern vielfältige Angebote machen, um ihr Interesse zu we-



cken; wir müssen ihnen Möglichkeiten bieten, selbst aktiv im Unterricht zu handeln; wir 

müssen ihnen Mut machen und ihnen die Zuversicht vermitteln, dass sie es schaffen können, 

um ihre Motivation zu fördern und wir müssen ihnen Arbeitsmethoden und Umgangsformen 

vermitteln, die ihnen die Kompetenzen zum eigenverantwortlichen Lernen geben. 

Um diese Voraussetzungen schulintern zu schaffen, ist jede Lehrkraft gefragt, ihren eigenen 

Unterricht inhaltlich interessant zu gestalten und z. B. die Lernenden bei der Inhaltsauswahl 

zu beteiligen. Das Schulprogramm einer Schule ist gefragt – zum einen Konzepte bereitzu-

stellen, die eine Unterrichtsgestaltung mit hoher Aktivität der Lernenden und individueller 

Differenzierung der Leistungsanforderungen ermöglichen; zum anderen sollte das Schulpro-

gramm eine Struktur bieten, in der Konzepte zur Förderung des Arbeits- und Sozialverhal-

tens einen festen Platz im Schulalltag einnehmen. Die Grundlagen für das oben Genannte 

sind an der KGS Kirchweyhe wie nachfolgend beschrieben organisiert. 

 

3.1 Kooperatives Lernen (nach Norman Green) 

Das kooperative Lernen stellt ein Unterrichtskonzept dar, das den Schülerinnen und Schülern 

den Rahmen bietet, sich entsprechend ihrer Fähigkeiten einzubringen (Binnendifferenzie-

rung), eigene Fähigkeiten zu entdecken (Motivation), Verantwortung zu übernehmen (Ar-

beitsmethoden) und im Team zu arbeiten (Sozialverhalten). Die Lernenden werden befähigt, 

in einem echten Team Inhalte eigenständig kooperativ zu erlernen. Dabei werden die sozia-

len Prozesse und die Eigenverantwortlichkeit durch positive gegenseitige Abhängigkeit ge-

fördert. Nicht die Lehrkraft ist verantwortlich, den Unterrichtsstoff zu lehren, sie stellt ledig-

lich die methodische Unterrichtsstruktur und das Lernmaterial bereit. Die Verantwortung für 

das Lernen haben die Schülerinnen und Schüler selbst. So entsteht während des Unterrichts 

für die Lehrkraft Zeit, einzelne Kinder zu coachen, die Mitarbeit und Lernentwicklungen der 

Schülerinnen und Schüler zu beobachten und zu bewerten. 

 

3.2 Binnendifferenzierung mit Kompetenzrastern (Ich-kann-Checklisten) 

Eine Möglichkeit, im Rahmen des kompetenzorientierten Unterrichts Binnendifferenzierung 

durchzuführen, ist die Arbeit mit Kompetenzrastern. Hierbei lernen die Schülerinnen und 

Schüler unterrichtsbegleitend oder als Abschluss einer Unterrichtseinheit und als Vorberei-

tung auf eine Klassenarbeit ihre Kompetenzen selbst einzuschätzen und bekommen 



Übungsmaterial an die Hand, mit dem sie eigenständig oder in kooperativen Gruppen ihre 

Defizite aufarbeiten können. 

„Individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler im Unterricht gelingt vor allem dann, 

wenn die Lernenden in die Beurteilung des eigenen Leistungsstands durch Selbsteinschät-

zung eingebunden und daran anschließend individualisierte Aufgaben je nach Leistungsstand 

erteilt werden. Ein geeignetes Mittel, diesem Anspruch gerecht zu werden, ist die „Kompe-

tenzorientierte Lernorganisation“. Bei dieser Lernorganisation werden die tatsächlichen 

Kenntnisse der einzelnen Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt aller Überlegungen 

gestellt. Kompetenzraster oder „Ich kann“-Checklisten. Mit Kompetenzrastern oder „Ich 

kann“-Checklisten haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, im Laufe des fort-

schreitenden Unterrichts jederzeit ihren Lernstand festzustellen und in den Checklisten zu 

dokumentieren. Dies setzt natürlich voraus, dass die Lehrkraft die zu erreichenden Inhalte 

und Methoden auf der Checkliste verständlich und aus SchülerInnensicht formuliert (z. B. 

Mit dem Satzanfang „Ich kann ...“). Nach dieser Selbsteinschätzung können an die entspre-

chenden Unterrichtseinheiten Übungsphasen anschließen, in denen die Lernenden individu-

alisiert mit von der Lehrkraft vorbereiteten Übungsaufgaben zielgerichtet an ihren selbst 

festgestellten Schwächen arbeiten.“ (vgl. Förderkonzept der KGS Sehnde, 2008) 

 

Zur Weiterentwicklung der individuellen Leistungsrückmeldung ist es sinnvoll, Kompetenz-

raster zu erarbeiten, in denen festgehalten wird, zu welchen verschiedenen Bereichen Kom-

petenzen auf welcher Stufe erreicht worden sind und welcher Bewertung das entspricht. Im 

Profilunterricht werden die Schülerinnen und Schüler für den Inhaltsbereich Projektma-

nagement mithilfe des unten dargestellten Kompetenzrasters bewertet. 

Die Arbeit mit Kompetenzrastern soll über die Fachbereiche in die schulinternen Arbeitsplä-

ne eingearbeitet werden. Im Methodentraining wird in passenden Bausteinen die Arbeit mit 

Kompetenzrastern geübt. Im Schuljahr 2008/2009 wurde mit der Einführung in die Arbeit 

mit Kompetenzrastern begonnen. Die didaktische Leiterin und / oder die Fachbereichsleite-

rinnen und Fachbereichsleiter informieren seitdem die Fachkonferenzen über die Möglich-

keiten des Einsatzes. 



 

 

3.3 Methodentraining 

An der KGS Kirchweyhe wird in den Schuljahrgängen 5-8 ein systematisches Methodentrai-

ning in Anlehnung an das Konzept der Realschule Enger durchgeführt. Es finden pro Schul-

jahr vier Methodentage statt, an denen unter der Leitung der Klassenlehrkraft jeweils festge-

legte Methodenbausteine durchgeführt werden. Vor jedem Methodentraining findet eine 

jahrgangsbezogene Dienstbesprechung statt, in der die Klassenlehrkräfte mit ihren Metho-

denpartnern (Lehrkräfte, die nicht in den Schuljahrgängen 5-8 Klassenlehrkräfte sind) die 

Bausteine für ihren Schulzweig und die Bedürfnisse ihrer Klasse anpassen. Das Methoden-

training wird regelmäßig evaluiert und in der Methodentraining-Steuergruppe überarbeitet. 



Die didaktische Leitung organisiert die Methodentage und die dazugehörigen Dienstbespre-

chungen. Zum Schuljahresbeginn wird in den Klassenbüchern eine Übersicht mit dem im 

Laufe des Schuljahres angestrebten methodischen Kompetenzen eingeheftet. Dies soll zur 

Information der Fachlehrkräfte dienen. Hierauf ist vermerkt, welche Kompetenzen die Schü-

lerinnen und Schüler beim Methodentraining erworben haben. Diese Kompetenzen sind im 

darauffolgenden Fachunterricht anzuwenden. Seit dem Schuljahr 2012/2013 ist das Konzept 

zur Vermittlung von Arbeitsmethoden auch um die Thematisierung des kritischen Umgangs 

mit neuen Medien erweitert worden (siehe Medienkonzept). Da viele Arbeitsmethoden über 

die Kerncurricula in den einzelnen Unterrichtsfächern vermittelt werden, ist dieser inhaltli-

che Wandel ohne Verlust der Methodenkompetenz möglich. 

 



3.4 Sozialtraining 

Die Bausteine des Sozialtrainings unserer Schule zielen auf die Schaffung einer angstfreien, 

produktiven Lernatmosphäre. Dies gehört zu unserem Leitbild und legt die Grundlage für die 

individuelle Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. 

 

3.4.1 Sozialtraining nach Lions-Quest 

Ein ebenso wichtiger Baustein ist das Sozialtraining, das im Klassenverband erfolgt. Es liegt 

im Schuljahrgang 5 in der Hand der Klassenlehrkräfte, die dazu eine Verfügungsstunde erhal-

ten. In den höheren Schuljahrgängen wird diese Aufgabe insbesondere in den Unterrichtsfä-

chern Religion sowie Werte und Normen übernommen. Auch Biologie und Wirtschaft über-

nehmen Anteile. Die didaktische Leiterin sorgt für ein regelmäßiges Fortbildungsangebot,     

z. B. für Lions-Quest, und berät die Klassenlehrkräfte des 5. Schuljahrgangs. Zur Sicherung 

der Fortführung unseres Konzeptes findet im Rahmen des Prozessmanagements jährlich am 

Beginn des Schuljahres eine Dienstbesprechung mit allen in dem Schuljahr betroffenen Lehr-

kräften statt. Im Schuljahr 2011/2012 wurde unserer Schule für die besonders erfolgreiche 

Umsetzung des Sozialtrainings nach Lions-Quest das Qualitätssiegel vom Lions Club Bremen 

verliehen. Im Schuljahr 2015/2016 gelang uns die Rezertifizierung mit besonders hoher 

Punktzahl, sodass uns das Lions Quest-Siegel für 5 anstatt 3 Jahre verliehen wurde. 

 



3.4.2 Klassencoaching 

Treten in einzelnen Klassen Konflikte auf, die in der Klassengemeinschaft nicht gelöst werden 

können, stehen zur Entlastung der Klassenlehrkräfte die Beratungslehrkräfte und Sozialpä-

dagoginnen bereit. Sie gehen mit in den Unterricht und arbeiten mit den Klassen gezielt an 

den Problemsituationen. Eine in Erlebnispädagogik ausgebildete Kollegin bietet darüber hin-

aus nach Absprache Bausteine zur Konfliktbewältigung aus der Erlebnispädagogik an. 

 

3.5 Trainingsraum 

Das Trainingsraumkonzept ist nach einer Erprobungsphase im Hauptschulzweig seit dem 

Schuljahr 2008/2009 für alle Schulzweige eingeführt. 

„Der Trainingsraum soll der Wirkung von massiven Unterrichtstörungen entgegenwirken. 

Lernbereite Schülerinnen und Schüler machen bisher in solchen Situationen die Erfahrung, 

dass sich regelgerechtes, arbeitszugewandtes Verhalten nicht auszahlt, denn letztlich diktie-

ren Störer die Stimmung der Lernatmosphäre in vielen Unterrichtsstunden zum Nachteil der 

Lernbereiten. In diesem Zusammenhang muss es darum gehen, die Normalität für den Un-

terricht neu zu definieren. Nicht das Laute, Beliebige und Unkonzentrierte und Störende darf 

als Normalität gelten, sondern eine geeignete Lehr- und Lernatmosphäre, die geprägt ist von 

Respekt, Freundlichkeit, Ruhe, Entspanntheit, Konzentration und Aufmerksamkeit.“ (vgl. 

Förderkonzept der KGS Sehnde, 2008) 

 

Das Trainingsraumkonzept verfolgt zwei Ziele: 

 Lernbereite Schülerinnen und Schülern sollen geschützt werden, es soll ungestörter Un-

terricht angeboten werden können. 

 Es sollen die Schülerinnen und Schüler erreicht werden, die die Teilnahme am Unterricht 

aus verschiedensten Gründen aufgegeben haben. Es bietet den Betroffenen die Möglich-

keit, ihr Verhalten zu reflektieren und ihre eigenen Ziele zu erkennen. Durch das konse-

quente Vorgehen, bei dem die ständige Möglichkeit des Gesprächs und der Beratung 

durch die Sozialpädagoginnen oder Trainingsraumlehrkräfte besteht, sind die Schülerin-

nen und Schüler gezwungen, Entscheidungen für sich zu treffen. Dieses Verfahren hat sich 

bewährt, um die Betroffenen zu einer veränderten Einstellung zum Unterricht zu bewe-

gen und so Lernen für diese Schülerinnen und Schüler überhaupt erst wieder möglich zu 

machen. 



Der Trainingsraum an unserer Schule ist montags bis freitags von der 1. bis zur 6. Stunde 

besetzt. Das gesamte Kollegium ist in das Trainingsraumkonzept eingewiesen. Die Betreuung 

des Trainingsraumes wird von unseren Sozialpädagoginnen und geschulten Lehrkräften ge-

leistet. Die Leiterin des Hauptschulzweiges organisiert zusammen mit den Sozialpädagogin-

nen die Durchführung des Trainingsraumprojektes. 

Die Eltern erhalten ein Informationsschreiben, in dem die Konsequenzen für mehrmalige 

Trainingsraumaufenthalte aufgeführt sind. Wenn eine Schülerin bzw. ein Schüler in einem 

Zeitraum von 12 Monaten keinen weiteren Trainingsraumaufenthalt hatte, beginnt die Zäh-

lung neu, sodass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zu einem Neustart haben. 

 

4 Fachspezifische Fördermaßnahmen 

Jede Lerngruppe ist heterogen. Die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen müssen durch 

die Organisation von Unterricht, durch innere Differenzierung und individuelle Angebote 

berücksichtigt werden. Besonders in den Klassen der Integrierten Eingangsstufe (IES) in den 

Schuljahrgängen 5 und 6 ist es wichtig, das Unterrichtsangebot auf unterschiedlichen Anfor-

derungsniveaus (Unterricht auf Grund- und Erweiterungsniveau) anzubieten. Die Leistungs-

feststellung und -bewertung erfolgt dann wiederum schulzweigbezogen, also auf drei Ni-

veaustufen. 

Zur inneren Differenzierung bieten sich verschiedene Unterrichtsmethoden an. So können 

sich die Kinder in kooperative Arbeitsformen entsprechend ihren Fähigkeiten einbringen und 

sich untereinander Hilfestellung geben. Verschiedene Methoden berücksichtigen unter-

schiedliche Arbeitstempi von Lernenden (z. B. „Bus-Stopp“). Durch den Einsatz von abgestuf-

ten Lernhilfen können sich die Schülerinnen und Schüler z. B. Unterstützung und Tipps zur 

Bearbeitung von Aufgaben holen. 

Sehr wichtig für die individuelle Förderung ist das Einzelgespräch. In dieser Form der dialogi-

schen Schülerberatung entstehen keine quantifizierbaren Ergebnisse. Betrachtet werden 

nicht Lernergebnisse oder Lernrückstände. Im Mittelpunkt stehen individuelle Lernwege, 

unterschiedliche (auch emotionale) Einstellungen zum Fach sowie Ängste und Stärken ein-

zelner Schülerinnen und Schüler. Die Lernenden sind nicht Objekte einer Messung. Sie wer-

den als Person angesprochen und ernst genommen und übernehmen die Verantwortung für 

ihre eigene Lernentwicklung. Einzelgespräche mit den Lernenden finden unterrichtsbeglei-

tend statt und sind zusätzlich durch den Schülersprechtag im November institutionalisiert. 



Aus diesen Gesprächen ergeben sich Möglichkeiten für die individuelle Unterstützung ein-

zelner Schülerinnen und Schüler, die entweder im schulischen Bereich stattfinden oder im 

häuslichen Bereich durchgeführt werden können (z. B. 5-Minuten-Kopfrechentraining, 

Rechtschreibspiele, Bearbeiten eines Übungsheftes  usw.). Nach Feststellung der Lernaus-

gangslage ist es sinnvoll, die Maßnahmen im Unterricht durch zusätzliche individuell aus-

wählbare Angebote zu ergänzen. 

 

4.1 Förderung – Forderung – Leistungsmessung in der integrierten Eingangsstufe (IES) 

4.1.1 Binnendifferenzierter Unterricht 

Die Kinder werden nach ihrem Leistungsvermögen gefordert und gefördert (unabhängig von 

ihrer Schulzweiganmeldung), um eine Überforderung und Unterforderung der Schülerinnen 

und Schüler zu vermeiden. Die Kinder werden nach ihrer Schulzweiganmeldung bewertet;   

d. h., ein Gymnasialschüler, der in den meisten Fällen eher auf Grundniveau arbeitet, be-

kommt eine schlechtere Note als ein Realschüler, der die gleichen Leistungen erbringt. Er 

kann aber durchaus auch durchgängig auf dem Grundniveau arbeiten und im Gymnasial-

zweig bleiben, wenn er dabei durchgängig die entsprechenden Leistungen bringt (dies ist 

vergleichbar mit einem Einser- oder Zweier-Schüler aus einer Realschulklasse, dem wir ja 

auch durchaus die Möglichkeit zur erfolgreichen Mitarbeit im Gymnasium prognostizieren). 

 

4.1.2 Fachleistungskurse (auch hier ist innere Differenzierung Unterrichtsprinzip) 

Kurszuweisungen sind pädagogische Maßnahmen, d. h. unabhängig von der Schulzweigan-

meldung können die Kinder über die Klassenkonferenz entsprechenden Kursen zugeordnet 

werden. In unserem Beratungskonzept zur IES haben wir vorgesehen, dass dies in enger Ab-

stimmung mit den Eltern erfolgen soll. Für das Zeugnis gilt dann, dass die „Realschulnote“ 

gegeben wird, unter Bemerkungen aber gekennzeichnet wird, dass die Note in einem ande-

ren Schulzweig erworben wurde: „… hat als Fördermaßnahme im Fach Mathematik am Un-

terricht des Realschulzweiges teilgenommen und wurde dort auch bewertet.“ 

 

4.1.3 Tipps zur Binnendifferenzierung im integrierten Unterricht 

Neben den in der Arbeitsgruppe herausgearbeiteten Unterrichtsmethoden (siehe Metho-

denkoffer) für binnendifferenzierten Unterricht (nicht nur in den integrierten Gruppen sinn-

voll!) hier noch einige Hinweise bei unterschiedlichem Arbeitstempo: 



Der Unterricht bietet Herausforderungen auf unterschiedlichen Niveaus und mit unterschied-

lichen Zugängen 

Bei schriftlichen Arbeitsaufträgen bietet sich in der Regel die Möglichkeit, im Umfang der 

Aufgaben zu differenzieren bzw. mit abgestuften Lernhilfen (Hinweisen, Tipp-Karten usw.) zu 

arbeiten. Es sollte nicht das Ziel sein, den Kindern in jedem Fall unterschiedliche Aufgaben  

oder Arbeitsblätter zu geben. Wir wollen die Kinder herausfordern und inspirieren. Selbst 

wenn leistungsschwächere Kinder zunächst nicht in der Lage sind, herausfordernde Aufga-

ben zu lösen, können sie sich durch Ideen und Lösungsansätze ihrer Mitschülerinnen und 

Mitschüler inspirieren lassen und selbst zu guten Ergebnissen kommen. 

 

Unterschiedliches Arbeitstempo – zusätzliche Unterrichtsinhalte für den Gymnasialzweig 

In den Unterrichtsfächern Mathematik, Deutsch und Englisch bietet es sich an, für jedes Kind 

eine Mappe „Individuelles Lernen“ bereitzustellen. Darin befindet sich Förder- und Forder-

material, das die Kinder bei Leerlauf eigenständig auswählen und bearbeiten sollen (in Ma-

thematik können dort z. B. die Materialien der Onlinediagnose eingeheftet werden). In den 

Gesellschafts- und Naturwissenschaften bietet sich die Möglichkeit an, für besonders schnel-

le und leistungsstarke Kinder das Drehtürprojekt einzusetzen: 

 Die Fachlehrkräfte stellen Informationsmaterial zu einem Thema zusammen, das in den 

Kerncurricula des Gymnasiums vorkommt, in denen der Oberschule jedoch nicht (in Erd-

kunde z. B. Plattentektonik, Erdbeben usw.; in Physik z. B. Elektromagnetismus). 

 Schülerinnen und Schüler, die mit den gemeinsamen Aufgaben fertig sind, während ande-

re noch Zeit brauchen, bekommen ein Thema zugeordnet mit dem Auftrag, daraus eine 

Präsentation zu entwickeln. An diesem Thema dürfen sie dann immer arbeiten, wenn sie 

fertig sind, und gegen Ende des Schulhalbjahres bekommen sie Gelegenheit, die Inhalte 

vor der ganzen Klasse zu präsentieren (langsame Gymnasialschülerinnen und -schüler 

werden wahrscheinlich keine eigene Präsentation erarbeiten, bekommen aber die Inhalte 

von den anderen präsentiert). 

 

Expertenmethode 

Kinder, die besonders leistungsstark in einem Unterrichtsfach sind, können zu Experten ge-

wählt werden. Dazu schlägt die Klasse Kinder vor, die sie gerne als Experten hätten. Aus den 

Vorschlägen werden dann ein bis drei Experten für einen bestimmten Zeitraum gewählt. Sie 



bekommen dies auch im Zeugnis bescheinigt. Experten bekommen einen Expertenausweis 

und haben folgende Aufgaben: 

 Beratung von Mitschülerinnen und Mitschülern im Unterricht (z. B. bei der Stillarbeit) 

 Hausaufgabenberatung (nachmittags) 

 

 

Schuljahrgang 5 / Deutsch 

Zusätzlich zu den Deutschstunden der Stundentafel (Hauptschule / Realschule / Gymnasium) 

wird eine weitere Deutsch-Förderstunde als Randstunde eingerichtet. Diese wird von der 

Deutschlehrkraft der Klasse unterrichtet. Nach Feststellung der individuellen Lernausgangs-

lage bzw. Dokumentation der individuellen Lernentwicklung aus der Grundschule wird hier 

die Möglichkeit zur individuellen Förderung geboten. Die Fachkonferenz Deutsch entschei-

det über die Art des Diagnoseinstrumentes und organisiert die Durchführung. Für alle Kinder 

wird zusätzlich für Einzelfälle die Möglichkeit zur Leseförderung durch Eltern als Lesepaten 

im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft angeboten. 

 

Schuljahrgang 5 / Mathematik 

Der Mathematikunterricht findet in der IES in Form von äußerer Differenzierung statt. Es 

werden Fachleistungskurse nach Schulzweiganmeldung der Schülerinnen und Schüler einge-

richtet. Im Forderkurs Mathematik wird nach dem Kerncurriculum des Gymnasiums unter-

richtet, im Grundlagenkurs wird nach den Kerncurriculua der Haupt- und Realschule unter-

richtet. Im Mathematikunterricht wird mithilfe von Diagnoseinstrumenten die Lernausgangs-

lage festgestellt. Nach Auswertung der Ergebnisse ermittelt die Fachlehrkraft den individuel-

len Förderbedarf und erstellt Fördermaterial. In den Haupt- und Realschulkursen werden die 

Fördermaterialien der Onlinediagnose im Förderunterricht mit Unterstützung einer Fach-

lehrkraft bearbeitet. Dazu wird – zusätzlich zum regulären 5-stündigen Mathematikunter-

richt – eine weitere Förderstunde an Nachmittag eingerichtet, zu der sich die Schülerinnen 

und Schüler anmelden können. In der 6. Klasse wird der Förderunterricht dann parallel zum 

Französischunterricht stattfinden. In den Gymnasialkursen haben die Schülerinnen und Schü-



ler 5 Stunden Mathematikunterricht und somit 1 Stunde mehr, als laut gymnasialer Stunden-

tafel angegeben wird. Diese zusätzliche Lernzeit nutzt die Fachlehrkraft, um Förderung und 

Forderung im Unterricht zu integrieren. Zudem ist es empfehlenswert, dass die Forder- und 

Fördermaterialien auch zu Hause bearbeitet werden. Die Lehrkraft kann dazu den Online-

Zugang freischalten. Auch Lösungen sind vorhanden, um den Lernerfolg zu kontrollieren. 

 

Schuljahrgang 5 / Englisch 

Eine der regulären Englischstunden wird als Randstunde in einer kleinen Teilgruppe unter-

richtet. Die Ermittlung der Lernausgangslage im Fach Englisch erfolgt durch die prozessbe-

gleitende Einschätzung der Fachlehrkräfte. Grundlage ist die Feststellung der prozessbezo-

genen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. 

 

Schuljahrgang 6 / Profile: Mathematik, Deutsch und Englisch oder zweite Fremdsprache 

Im 6. Schuljahrgang wird es parallel zum Angebot des Unterrichts in einer zweiten Fremd-

sprache (Französisch, Spanisch oder Latein) Förder- und Forderangebote für den integrierten 

Unterricht in den Langfächern geben. Über die Form der Differenzierung wird nach der Eva-

luation des Unterrichtes im Schuljahr 2016/17 entschieden. 

Zweite Fremdsprache Förderstunden – Forderstunden 

4 Stunden zweite Fremdsprache 4 Stunden 
je nach Bedarf zwei Fächer epochal und ein Fach 2 
Stunden durchgehend 

 

4.1.4 Begabungsprofile 

Es handelt sich um ein freiwilliges Zusatzangebot, das bei Anwahl für mindestens ein Schul-

jahr verpflichtend ist und gleichzeitig ein zuverlässiges Betreuungsangebot für die Eltern dar-

stellt. Die Kinder bekommen keine Noten, aber einen Vermerk über die Teilnahme im Zeug-

nis. Ähnlich wie in Chorklassen oder Sportklassen können die Begabungen der Kinder in die-

sen Kursen intensiv gefördert werden. Die Begabungsprofile für den 5. Schuljahrgang finden 

immer donnerstags von 14 bis 15.30 Uhr statt. Die Profile werden aus allen Klassen des 5. 

Schuljahrganges angewählt. Gemeinsam mit dem Anmeldeformular für die Schule findet die 

Anmeldung für eines der Begabungsprofile statt. Die Klassen werden unabhängig von den 

Begabungsprofilen zusammengesetzt. Im Laufe des Schuljahres werden die Schülerinnen 

und Schüler aus den einzelnen Begabungsprofilen ihr Können bei verschiedenen Veranstal-

tungen präsentieren. 



 

 

4.2 Angebote in den Schuljahrgängen 7-9: 

Individuelle Profilwahl – unser Schulprofil ist vielfältig! 

4.2.1 Fremdsprachenwahl 

Ab der 6. Klasse haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, eine zweite Fremd-

sprache zu wählen: Französisch, Spanisch oder Latein (in Kooperation mit der KGS Leeste). 

 

4.2.2 Orientierungsprofile 

Ab der 7. Klasse gibt es für die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und der Realschu-

le, die sich nicht für das Fremdsprachenprofil entschieden haben, ein breites Angebot ver-

schiedenster Profilfächer (Theater, Technik, Hauswirtschaft, Mode und Design, Computer 

und neue Medien, Antirassismus, Naturwissenschaften, Band usw.). Hieraus können sich die 

Gymnasialschülerinnen und -schüler für ein und die Realschülerinnen und -schüler für zwei 

Profile entscheiden. Die vermittelten inhaltsbezogenen Kompetenzen sind in den verschie-

denen Profilkursen sehr unterschiedlich. Gleich ist in allen Profilkursen die Vermittlung pro-

zessbezogener Kompetenzen des Projektmanagements (s. o.). Zur Bewertung werden beide 

Kompetenzbereiche herangezogen. Die Bewertung erfolgt schulzweigspezifisch. 

 

4.2.3 Berufsorientierung (siehe auch Kapitel 5) 

Ab der 9. Klasse setzt für die Hauptschülerinnen und -schüler die verstärkte Berufsorientie-

rung ein. Ein Tag in der Woche erhalten sie Unterricht in Fachpraxis und Fachtheorie an der 

Berufsbildenden Schule (BBS) Syke. Dabei lernen sie viele verschiedene Berufsrichtungen 

kennen. Dies soll ihnen helfen, ihre Begabungen zu erkennen und die Entscheidung für ihre 



Berufswahl erleichtern. In dem Bereich, den sie in der 10. Klasse vertieft wählen, erhalten sie 

eine berufliche Vorbildung, die bei der Ausbildungsplatzsuche sehr behilflich sein kann. Eine 

ähnliche Form der Berufsvorbildung bieten wir den Schülerinnen und Schülern auch im Real-

schulzweig zur Wahl an. Sie können sich für das kaufmännische oder technische Berufsmodul 

entscheiden. 

Schuljahrgang Sprachprofil Orientierungsprofil Berufsvorbereitungsprofil 

5 Einschulung in der Integrierten Eingangsstufe 

6 Wahl Franzö-
sisch 

En-, Ma-, De-Profile 

7 Wahl 

von zwei Profilkursen nach individueller Neigung 
8 

9 Fortführung 
des R/G 

Profilkurses 
aus 7/8 

Profile 

Wirtschaft 
sowie Ge-

sundheit und 
Soziales 

Wahl Berufsorientierung: 1 
Tag Unterricht in der BBS 

Syke: Berufsfelder Elektro-
technik und Metallverarbei-

tung oder Lagerlogistik 
10  

 

4.3 Angebote in Schuljahrgang 10 

Speziell für den 10. Schuljahrgang haben wir verschiedene Förderangebote integriert, um 

den Übergang in die Berufswelt oder an weiterführenden Schulen zu erleichtern. 

 

4.3.1 Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen 

Zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen in den 10. Klassen werden an den drei Metho-

dentagen des Schuljahres Vorbereitungstage durchgeführt. Die Fachkonferenzen Deutsch, 

Englisch und Mathematik haben Material zusammengestellt, mit dem sich die Schülerinnen 

und Schüler auf die bevorstehenden Abschlussprüfungen vorbereiten können. Im Herbst 

findet der Vorbereitungstag für Englisch, im Winter der Vorbereitungstag für Deutsch und im 

Frühling der Vorbereitungstag für Mathematik statt. Für die Schülerinnen und Schüler des 

Haupt- und Realschulzweiges im 9. Schuljahrgang werden die Vorbereitungstage flexibel 

festgelegt. 

 

 

 



4.3.2 Vorbereitung auf den Übergang in die gymnasiale Oberstufe 

Für die Schülerinnen und Schüler mit erweitertem Sekundarabschluss I wird bei Bedarf ein 

Förderkurs „Einführung und Handhabung des grafikfähigen Taschenrechners“ angeboten. 

Außerdem erhalten sie die Möglichkeit zu Hospitationen in den Klassen der Einführungspha-

se der gymnasialen Oberstufe. Für alle Absolventen der Einführungsphase wird ein Schnup-

pertag in Kursen der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe organisiert. Die Metho-

dentage im 10. Schuljahrgang werden gezielt für Fördermaßnahmen in den Klassen genutzt. 

Die angebotenen Fächer werden in Absprache mit den Klassen ausgewählt. 

 

5 Berufsorientierung 

Die KGS Kirchweyhe versteht den Berufsorientierungsprozess und die Berufswahl als wichti-

ge Aufgabe in der persönlichen Lebensplanung der Schülerinnen und Schüler. Wir unterstüt-

zen die Schülerinnen und Schüler in ihrem Berufsorientierungsprozess durch verschiedene 

Maßnahmen und befähigen sie dadurch zu einer begründeten Berufswahlentscheidung (sie-

he Berufsorientierungskonzept). Unsere Schülerinnen und Schüler sollen in der Lage sein, 

berufliche Anforderungen zu erkennen und sich damit auseinanderzusetzen. Es sollen auf 

der Grundlage der eigenen Stärken und Kompetenzen Ausbildungs- und Beschäftigungs-

chancen erkannt, aber auch berufliche Alternativen für die eigene Lebensplanung entwickelt 

werden. Die Fachbereichsleiterin Arbeit-Wirtschaft-Technik organisiert die zeitliche Struktur 

der Maßnahmen zur Berufsorientierung und stellt Kontakte zu Betrieben in der Umgebung 

her. Die Sozialpädagoginnen unterstützen sie dabei. Im Schuljahr 2014/2015 hat die KGS 

Kirchweyhe als erste Schule des Landkreises Diepholz das Gütesiegel „Berufswahl- und aus-

bildungsfreundliche Schule“ verliehen bekommen. 

 



5.1 Nachhaltige Schülerfirma 

Die nachhaltige Schülerfirma ist fester Bestandteil des Profilkursangebotes der KGS Kirch-

weyhe. Die Schülerinnen und Schüler werden durch die Arbeit in der Schülerfirma in beson-

derem Maße in Schlüsselqualifikationen, wie Eigeninitiative und Selbstständigkeit, Kommu-

nikations- und Kooperationsfähigkeit, Problemlösefähigkeit, Einsatz, Ausdauer und selbst-

ständige Informationsbeschaffung und –verarbeitung, gefördert. Im Sinne einer Bildung für 

nachhaltige Entwicklung werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schülerfirma auch 

in den Gestaltungskompetenzen, wie vorausschauend denken und handeln, interdisziplinär 

Erkenntnisse gewinnen oder gemeinsam mit anderen planen und handeln können, unter-

schützt. Weil die Schülerinnen und Schüler mit realen Produkten am realen Markt, d. h. mit 

realen Kunden einen realen Umsatz machen, erfahren sie in der Regel einen großen Motiva-

tionsschub. Sie werden ernst genommen und werden von Zuhörern zu wirklich Aktiven. Die 

Lehrkraft tritt dabei eher in die Rolle des Moderators. Die erfolgreiche Teilnahme in der 

Schülerfirma wirkt sich im späteren Bewerbungsprozess erfahrungsgemäß positiv aus. 

 



6 Förderklassen 

6.1 Sprachlernklassen 

Für Schülerinnen und Schüler, die erst seit kurzer Zeit in Deutschland sind und aufgrund ihrer 

fehlenden Sprachkenntnisse in Deutsch eine individuelle Förderung benötigen, hat die KGS 

Kirchweyhe Sprachlernklassen eingerichtet. Die Klassen werden von speziell ausgebildeten 

Fachlehrkräften unterrichtet. Nach Einschätzung der unterrichtenden Lehrkräfte werden die 

Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer Fähigkeiten in Klassen der verschiedenen 

Schulzweige integriert. Diese Integration erfolgt zunächst nur in einigen Unterrichtsfächern, 

denn dadurch können die Kinder entsprechend ihrer individuellen Entwicklung gefördert 

werden. In der Regel beginnen wir mit den Unterrichtsfächern Sport, Musik, Kunst und Ma-

thematik. In einigen Fällen, wenn entsprechende Vorkenntnisse vorhanden sind, auch im 

Fremdsprachenunterricht. Alle anderen Fächer werden dann in Absprache mit den Lehrkräf-

ten folgen, bis die Schülerinnen und Schüler völlig in die Regelklassen integriert sind oder an 

ihre Stammschule zurückgehen. Dies dauert in der Regel 1 Jahr, in einigen Fällen aber auch 

bis zu 2 Jahren. 

Die Schülerinnen und Schüler wohnen teilweise in unserem Schulbezirk, kommen aber häu-

fig auch aus Syke. Im Einzelfall sind besondere Fahrzeiten der Züge zu beachten. Die Beför-

derungskosten übernimmt der Landkreis Diepholz. Die Schülerinnen und Schüler werden 

natürlich nicht so schnell dem gesamten Unterricht sprachlich folgen können, folglich müs-

sen sie deshalb auch nicht sofort bewertet werden. Nur wenn es möglich und realistisch ist, 

eine angemessene Zensur zu geben, wird diese erteilt (mindestens Note 4). Ansonsten wird 

die Bemerkung „teilgenommen“ gegeben. Laut Erlass muss spätestens nach 2 Jahren voll 

bewertet werden. 

 

6.2 Koop-Klasse 

Die KGS Kirchweyhe kooperiert mit der Förderschule Hacheschule in Syke. Ab dem 5. Schul-

jahrgang besteht nach Absprache der Schulleitungen die Möglichkeit, eine Klasse der Förder-

schule auszugliedern und in den Räumlichkeiten der KGS Kirchweyhe unterzubringen. Die 

Lehrkräfte und Kinder der Klasse gehören zur Förderschule. Die Schülerinnen und Schüler 

nehmen entsprechend ihren Fähigkeiten am Unterricht verschiedener Klassen und Kurse teil 

und können so individuell gefördert und ihre Entwicklungsmöglichkeiten besser berücksich-



tigt werden. Dies entspricht dem Selbstverständnis der KGS Kirchweyhe, nach dem alle Kin-

der gemeinsam unter einem Dach lernen sollen. 

 

6.3 Inklusion 

Seit dem Schuljahr 2012/2013 gibt es an unserer Schule inklusive Klassen. Unsere Erfahrun-

gen mit der inklusiven Beschulung, die an unserer Schule seit Gründung immer wieder Ziel 

war, zeigen uns, dass jedes Kind anders ist und sich jedes Kind anders in die Gemeinschaft 

einfügt. Daraus schließen wir, dass es wenig Sinn macht, ein organisatorisches Vorgehen für 

alle Fälle vorzugeben. Ausgangspunkt unserer Planung ist in jedem Schuljahr das Kennenler-

nen der Kinder, die zu uns kommen werden, und die Kenntnis über besondere Förderbedar-

fe, seien sie sonderpädagogischer oder anderer Art (z. B. besondere Begabungen). Um die-

sem hohen Anspruch gerecht zu werden und um sicherzustellen, dass das Vorgehen perso-

nenunabhängig durchgeführt werden kann, haben wir es in Form eines Prozessmanage-

ments festgehalten, nach dem wir in jedem Schuljahr vorgehen. 

1. Hospitation in der Grundschule und Abfrage der konkreten Zahlen: Welche Kinder mit 

welchem Förderbedarf werden im nächsten Schuljahr unsere Schule besuchen? 

2. Ab Januar Überprüfung der Raumsituation, Bereitstellung eines geeigneten Klassenrau-

mes. 

a. Beantragung beim Schulträger (evtl. Baumaßnahmen). 

b. ab Februar Planung der Ausstattung, Anschaffungen. 

3. Ab Februar Information des Kollegiums  

4. Im Februar Beantragung von Förderstunden bei der Niedersächsischen Landesschulbe-

hörde. 

5. Ab März Abfrage nach interessierten Klassen- und Fachlehrkräften im Kollegium. 

6. Anfang Mai Infoabend Eltern 4. Klasse. 

7. Anmeldung der Kinder für die 5. Klasse. 

8. Fortbildungen: Gestaltung von Lernumgebungen zur individuellen Förderung. 

 

In vielen Gesprächen mit den Klassenlehrkräften, durch Hospitationen und Einbindung der 

Sozialpädagoginnen gelingt es uns so, einen Überblick über den neuen Schuljahrgang zu be-

kommen, der uns hilft, zu sinnvollen Klassenzusammensetzungen und Einsatz der Förder-

stunden zu kommen. Tatsächlich erweist es sich aber immer wieder, dass die Kinder unbere-



chenbare Entwicklungsschritte machen, die die Situation ganz anders darstellen lassen, als 

man es erwartet hat. Deshalb ist eines unserer Grundprinzipien Flexibilität und aufmerksame 

Beachtung von gruppendynamischen Prozessen und die Einbindung jedes einzelnen Kindes. 

D. h., dass gerade in der Besetzung mit Förderschullehrkräften oder pädagogischen Mitar-

beitern immer wieder Veränderungen vorgenommen werden müssen, weil sich herausstellt, 

dass eine Betreuung in manchen Gruppen überflüssig wird und sich in anderen Gruppen ge-

rade Entwicklungsprobleme auftun, die eines höheren personellen Einsatzes bedürfen. 

 

Folgende Aspekte sollen bei der Planung berücksichtigt werden: 

 informelle Kanäle nutzen, um geeignete Förderschullehrkräfte zu finden 

 Abfrage Kompetenzen und Interessen im Kollegium 

 Förderschullehrkräfte als Fortbildner, Fachberater für sonderpädagogische Förderung im 

anfragen 

 kleine Klassenteams, erleichterte Kommunikation, Pausenaufsichten erlassen usw. 

 konkrete Arbeitspakete (mittelfristig) 

 schulinterne Arbeitspläne angleichen 

 Einbindung Schulsozialarbeit 

 Lernbegleiter einzelner Schülerinnen und Schüler einbinden 

 Verantwortlichkeiten klären: Förderlehrkraft – Klassenlehrkräfte – Fachlehrkräfte 

 Zeiten schaffen für Teamarbeit 

 Formblätter entwickeln 

 Tipps zur Unterrichtsgestaltung: Wechsel individuelle Arbeitspläne – kooperative Unter-

richtsphasen; Rituale pflegen, z. B. Tagesordnung anschreiben, Druckschrift verwenden, 

evtl. vorlesen, Stoffreduktion (Was können und sollen die verschiedenen Schülerinnen 

und Schüler in dieser Unterrichtseinheit lernen?); gemeinsamer Unterrichtsgegenstand – 

unterschiedliche Arbeitsaufträge (zieldifferentes Arbeiten) – kooperatives Zusammentra-

gen; Vorgaben für Inklusionskinder nur in Mathematik, Deutsch und Englisch, alle ande-

ren Fächer können individuell angepasst werden, was welches Kind beitragen kann! 

 

7 Fachunabhängige Begabtenförderung 

Unsere Schule gehört dem Verbund Hochbegabtenförderung an. Wir richten unser Augen-

merk auf das Erkennen von besonders begabten Kindern, Beratung der Eltern und speziellen 



Angeboten zur Förderung. Zur Erkennung besonders begabter Kinder steht den Lehrkräften 

ein Fragebogen bereit und es besteht jederzeit die Möglichkeit der Beratung durch die di-

daktische Leiterin. Außerdem liegt uns die Information der zuführenden Grundschulen vor, 

in denen die Förderung einzelner Kinder dokumentiert ist. Fördern kann man am besten, 

indem man die Kinder und Jugendlichen fordert, Leistung zu erbringen, also indem man 

ihnen Aufgaben stellt oder Freiräume schafft, in denen sie sich selbst Aufgaben stellen. Erste 

Aufgabe ist natürlich immer, die Schule möglichst erfolgreich zu absolvieren. Überschüssige 

Energie, Neugier und Wissensdurst können dann durch zusätzliche Förder- oder Forderan-

gebote gestillt werden. Einiges bietet die Schule, anderes andere Einrichtungen. 

 

7.1 Angebote der Begabtenförderung 

Nicht alle hochbegabten Kinder sind einfach durch das Abhaken bestimmter Merkmale zu 

erkennen. Auch Hochbegabte sind Kinder mit Stärken und Schwächen, wobei die Schwächen 

auch Symptome für eine Unterforderung sein können. Neben dem Bemühen, Kinder mit 

besonderen Begabungen zu erkennen und trotz eventuell schlechter Schulnoten den Besuch 

von Schulzweigen mit höheren Anforderungen zu empfehlen, gibt es weitere individuelle 

Angebote. 

 

7.1.1 Teilbegabtenförderung 

Schülerinnen und Schüler, bei denen eine Teilbegabung in den Unterrichtsfächern Mathema-

tik, Deutsch oder Englisch festgestellt wird, erhalten die Möglichkeit, nach Antrag der Eltern 

am Unterricht dieses Faches im jeweils höheren Schulzweig teilzunehmen. In Schuljahrgang 

10 ist im Hinblick auf die Abschlussprüfungen die Teilnahme am Unterricht im eigenen 

Schulzweig sinnvoll. 

 

7.1.2 Drehtürprojekt 

Dieses Projekt will Schülerinnen und Schülern, die in mehreren Fächern schneller lernen als 

ihre Lerngruppe und deshalb nicht immer genügend gefordert oder gefördert werden kön-

nen, eine zusätzliche Möglichkeit zu selbstständiger Projektarbeit im naturwissenschaftli-

chen Bereich eröffnen. Das Drehtürprojekt wird seit dem Schuljahr 2005/2006 durchgeführt 

und findet eine breite Zustimmung unter den Lernenden, Eltern und Lehrkräften. Es wird seit 

einigen Jahren auch im Fachbereich Fremdsprachen durchgeführt. Die Schülerinnen und 



Schüler können selbstbestimmt arbeiten und in Fächern, in denen sie der normale Unterricht 

nicht ausreichend fordern kann, den Unterricht verlassen, um sich eigenen Herausforderun-

gen zu stellen. Sie arbeiten zu frei wählbaren Themen oder zu Aufgabenstellungen aus über-

regionalen Wettbewerben im naturwissenschaftlichen Bereich allein oder in kleinen Grup-

pen. Sie dürfen für ungefähr 1-4 Unterrichtsstunden pro Woche mit Einverständnis der je-

weiligen Fachlehrkraft den regulären Unterricht verlassen, um selbstständig an ihrem Ar-

beitsplatz, am PC, in der Bibliothek oder nach Absprache an einem außerschulischen Ort zu 

arbeiten. Sie werden dabei von den zwei Projektleiterinnen beraten und betreut. Das Projekt 

startet jeweils nach den Herbstferien und läuft bis Mitte des zweiten Schulhalbjahres. Im 

Frühjahr werden die Ergebnisse präsentiert. 

Die Schülerinnen und Schüler werden bei der Organisation ihrer Arbeit, bei der Literatursu-

che, der fachlichen Ausarbeitung und der Präsentation unterstützt. Die Ergebnisse der Arbei-

ten sollen zum Abschluss vorgelegt und in einem geeigneten Rahmen vorgestellt werden. Im 

Laufe der Projektarbeit wird mit den Schülerinnen und Schülern die Art der Präsentation 

vereinbart und Unterstützung bei der Durchführung angeboten. Je nach Art der Arbeit kann 

die Präsentation im Rahmen einer Ausstellung, eines Vortrages in der eigenen oder einer 

fremden Lerngruppe oder einem Vortragsabend für interessierte Gäste erfolgen. Außerdem 

werden die Ausarbeitungen auf der Schulhomepage veröffentlicht. 

Die Auswahl der Schülerinnen und Schüler erfolgt über die Zeugnisnoten des Vorjahres, 

hierbei muss der Notendurchschnitt der Fächer Biologie, Chemie, Mathematik und Physik bei 

2 oder besser liegen. Schülerinnen und Schüler können sich aber auch selbst bewerben oder 

von Lehrkräften vorgeschlagen werden. Die Klassenlehrkräfte werden vor Beginn des Projek-

tes informiert und aufgefordert, auch Kinder, die den Notenschnitt nicht erbringen, bei de-

nen aber eventuell der Eindruck der Unterforderung bei Hochbegabung besteht, vorzuschla-

gen. Es ist denkbar, das Drehtürprojekt auf andere Unterrichtsfächer auszuweiten, um auch 

Schülerinnen und Schüler mit anderen Begabungsschwerpunkten zu erreichen. 

 

7.2 Offene Fragen in Bezug auf die Begabtenförderung 

Muss man Kinder testen lassen? 

Tests können nur auf Veranlassung von Eltern durchgeführt werden, nicht gegen ihren Wil-

len. Testen können Psychologen; bei Problemfällen werden die Kosten übernommen. Ob es 

sinnvoll ist, ein Kind testen zu lassen, ist abhängig vom Individuum: Leidet das Kind unter 



seiner Begabung? Hat es Probleme in der Schule oder im Umgang mit Mitschülerinnen und 

Mitschülern? Bei manchen Kindern (und Eltern) bewirkt die Kenntnis um eine diagnostizierte 

Hochbegabung einen leichteren Umgang mit auftretenden Problemen. Bei anderen wirft der 

Test erst einmal Probleme auf. Zur Beratung für Lehrkräfte und Eltern steht die didaktische 

Leiterin jederzeit zur Verfügung. 

 

Was soll man eigentlich fördern? 

Bisher genannte Angebote richten sich auf die Förderung der erkannten Begabung. Fördern 

kann aber auch in einem ganz anderen Sinne verstanden werden. Unser Ziel ist es, aus den 

uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen lebensfähige und lebensfrohe Menschen zu ma-

chen, die außerdem bereit sind, als Erwachsene für nachfolgende Generationen wieder Ver-

antwortung zu übernehmen. Das kann dann aber auch bedeuten, dass wir bei Begabten und 

auch Hochbegabten das fördern, was weniger entwickelt ist. Ein eher intellektuelles Kind soll 

angehalten werden, Sport zu treiben und sich mit Freunden zu treffen; ein sportlich begab-

tes Kind, Bücher zu lesen; einen „kleinen Professor“ mit zwei linken Händen in einfache Re-

paraturen und Kochen einzubeziehen usw. Auch hier ist die individuelle Einschätzung unab-

dingbar, um zu entscheiden, welche Maßnahmen für welches Kind die richtigen sind. 

 

Was können wir nicht leisten? 

Es gibt hochbegabte Kinder, deren Begabung nicht erkannt wurde und die aufgrund langer 

Unterforderung z. B. die Lust am Lernen oder die Anstrengungsbereitschaft verloren haben. 

Diese Kinder sind oft völlig unorganisiert, haben grundlegende Schreib- oder Rechenfertig-

keiten nicht erworben und es gelingt ihnen nicht, sich in eine Klassengemeinschaft zu integ-

rieren. Diese Entwicklung hat sich, wenn die Kinder zu uns kommen, bereits über Jahre an-

gebahnt. Wir können keine Wunder vollbringen, sondern nur gemeinsam mit den Eltern 

überlegen, an welchem Lernort ihr Kind besser aufgehoben ist – möglicherweise an speziel-

len Internaten, wie die Christopherus-Schulen, oder einer Schule für Lernhilfe. Diese Kinder 

müssen erst einmal an ihrer Verhaltensproblematik arbeiten und das ist oft etwas, was die 

Regelschule unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht leisten kann. 

 

 

 



8 Ganztagsbereich 

Unsere Schule ist eine offene Ganztagsschule. Das bedeutet, dass es von Montag bis Don-

nerstag nach der 6. Stunde noch weitergeht. Nach einer Mittagspause von 13.20 bis 14 Uhr, 

in der die Kinder in unserer Mensa essen können, werden von 14 bis 15.30 Uhr vielfältige 

Arbeitsgemeinschaften angeboten, für die sich die Kinder anmelden können. 

 

8.1 Betreuung in der Mittagspause 

Die Kinder können einen Teil ihrer Freizeit an unserer Schule verbringen. Während der Mit-

tagspause stehen unsere pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unsere 

Sozialpädagoginnen den Kindern als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

8.2 Pädagogischer Mittagstisch 

Für Kinder aus dem 5. Schuljahrgang bieten wir den pädagogischen Mittagstisch an. Das Kind 

kann für einen oder mehrere Wochentage angemeldet werden. In einer festen Gruppe wird 

gemeinsam gegessen und vom Schulvormittag erzählt. Anschließend machen die Kinder in 

ihrer Gruppe gemeinsam Hausaufgaben in der Mensa oder nehmen an einer Arbeitsgemein-

schaft teil. Der pädagogische Mittagstisch wird von zwei pädagogischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern betreut, die sich tageweise abwechseln und sich gegenseitig vertreten. Der 

pädagogische Mittagstisch endet um 14.45 Uhr nach Erledigung der Hausaufgaben oder um 

15.30 Uhr nach den Arbeitsgemeinschaften. 

 

8.3 Hausaufgabenhilfe – Arbeitsgemeinschaften 

Im Ganztagsbereich bietet die KGS Kirchweyhe neben den fachbezogenen Förderangeboten 

ein breites außerunterrichtliches Angebot zur Förderung verschiedener besonderer Bega-

bungen an, z. B. Popchor, Gitarre, Bühnentechnik, Fußball, Schach usw. Ebenso finden sich 

darunter außerunterrichtliche Angebote zur Förderung schulischer Defizite sowie zur Vorbe-

reitung auf die Abschlussprüfungen. Außerdem wird eine freiwillige bzw. für die Schülerin-

nen und Schüler des 7. und 8. Schuljahrgangs des Hauptschulzweiges verpflichtende Haus-

aufgabenhilfe angeboten. 

In der ersten Schulwoche bekommen alle Schülerinnen und Schüler Informationen über das 

AG-Angebot und das entsprechende Anmeldeformular mit nach Hause. Es wird jeden Tag 

eine Hausaufgabenbetreuung (unabhängig vom pädagogischen Mittagstisch) angeboten, zu 



der man sich nicht anmelden kann. Die Betreuung erfolgt durch eine Lehrkraft oder durch 

eine unserer Sozialpädagoginnen. Das Nachmittagsangebot endet um 15.30 Uhr, dann fährt 

auch ein Schulbus.  

 

9 Überprüfung und Fortschreibung des Förderkonzeptes 

9.1 Interne Evaluation 

Die verschiedenen Konzepte zur fachunabhängigen Förderung sind nach der Erarbeitung 

unserer Erziehungs- und Bildungsziele für das Leitbild der KGS Kirchweyhe festgelegt wor-

den. Sozialtraining und kooperatives Lernen ermöglichen die Verwirklichung der dort festge-

legten Ziele. Gleichzeitig dient die Umsetzung dieser Konzepte der Sicherung der Unter-

richtsqualität unserer Schule (insbesondere das Evaluationskonzept). 

Die interne Evaluation unserer Schule besteht aus vier Bestandteilen: 

1. Schülerinnen und Schüler beurteilen Lehrkräfte in ihrem unterrichtlichen Handeln 

2. Schulleitung beurteilt Lehrkräfte in ihrem unterrichtlichen Handeln 

3. Lehrkräfte beurteilen das Schulleitungshandeln 

4. Eltern beurteilen die Schule als Ganzes 

Im Gegensatz zu SEIS und anderen systematischen Untersuchungen erhalten wir so zwar 

kein komplettes 360°-Feedback, betrachten aber Teilaspekte, an denen uns besonders gele-

gen ist. 

 

9.2 Evaluation der fachspezifischen Förder- und Fordermaßnahmen 

Es finden regelmäßig Dienstbesprechungen mit den beteiligten Lehrkräften statt. Zu Beginn 

des Schuljahres werden mit den eingesetzten Kolleginnen und Kollegen (betroffene Klassen- 

und Fachlehrkräfte sowie Förderschullehrkräfte) die Ziele des Förderkonzeptes besprochen 

und es werden klassenbezogene Anpassungen vorgenommen. Am Ende des Schuljahres wird 

in den Dienstbesprechungen die Wirksamkeit der unterschiedlichen Fördermaßnahmen er-

mittelt, die Ergebnisse werden festgehalten und es werden eventuell notwendige Anpassun-

gen des Förderkonzeptes erarbeitet, die dann auf einer Gesamtkonferenz  oder Fachkonfe-

renz zum Beschluss vorgelegt werden. 

 

 

 



9.3 Feststehende Fortbildungen in Bezug auf das Förderkonzept 

Wir führen regelmäßige Fortbildungen zu den Themen Lions-Quest, kooperatives Lernen 

oder auch Projektmanagement durch. Darüber hinaus führen wir in regelmäßigen Abständen 

einen Schulentwicklungstag zur Unterrichtsqualität durch, ebenso wie schulinterne Fortbil-

dungen (z. B. guter Unterricht, Erstellen von Kompetenzrastern usw.). Außerdem ergibt sich 

aus der Auswertung der internen Evaluation ein Fortbildungsbedarf zu jährlich wechselnden 

Themen. 

 

10 Hilfen 

Dies ist eine Zusammenstellung von Hilfsangeboten im Raum Weyhe / Syke / Bremen, zu-

sammengetragen von den Sozialpädagoginnen der KGS Kirchweyhe. 

 

 



 



 



 



 

 

Beschluss der Gesamtkonferenz vom 01.11.2016, angepasst 11/2017 Bas 


